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2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, 

insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den 
Vorstand. 

 
3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des 

§ 15 der Satzung. 
 
 
 

§ 15 Vertretung 

 
1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in 

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
2) Die Vorstandsmitglieder sind stets vom Verbot der Mehrfachvertretung (§ 181 Var. 2 BGB) 

befreit, d.h. sie sind jeweils berechtigt, bei Rechtsgeschäften zwischen der Genossenschaft und 
Dritten die Genossenschaft und den Dritten zu vertreten. 

 
3) Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten zur 

rechtsgeschäftlichen Vertretung ist zulässig. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den 
Vorstand. 

 
 

 

§ 16 Pflichten und Haftung des Vorstands 
 
1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und 

gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Eine Pflichtverletzung 
liegt nicht vor, wenn die Vorstandsmitglieder bei einer unternehmerischen Entscheidung 
vernünftigerweise annehmen durften, auf der Grundlage angemessener Information zum 
Wohle der Genossenschaft zu handeln. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, 
namentlich Betriebs- und Geschäfts-geheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand 
bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 

 
2) Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens halbjährlich, auf Verlangen auch in kürzeren 

Zeitabständen, über die geschäftliche Entwicklung der Genossenschaft und der mit dieser 
verbundenen Unternehmen zu unterrichten. Die Grundzüge der Geschäftspolitik und 
Finanzierung sind mit dem Aufsichtsrat zu besprechen. 

 
3) Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, die im aktuellen Corporate Governance Codex der 

Genossenschaft enthaltenen Grundsätze zu beachten. 
 

4) Vorstandsmitglieder, die ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Genossenschaft für den 
entstandenen Schaden entsprechend den gesetzlichen Regelungen. 

 
5) Der Vorstand gibt sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 

 
 
 

§ 17 Zusammensetzung und Dienstverhältnis 

 
1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom 

Aufsichtsrat bestellt und angestellt.  
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VI. Liquidation 
 

§ 48 Liquidation der Genossenschaft 
 
1) Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. 
 
2) Für die Verteilung des Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass Überschüsse im Verhältnis der Geschäftsguthaben unter die Mitglieder 
verteilt werden. 

 
 

 

VII. Bekanntmachungen 
 

§ 49 Bekanntmachungen 
 
1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich oder in der Satzung 

nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, unter ihrer Firma in der papierhaften Ausgabe der 
Badischen Neusten Nachrichten veröffentlicht. 

 
2) Stellt dieses Blatt sein Erscheinen ein, so erfolgt die Veröffentlichung in dem Blatt, in dem das 

zuständige Registergericht seine Eintragungen in das Genossenschaftsregister veröffentlicht. 
 
3) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen bzw. das Organ anzugeben, von 

denen/dem die Bekanntmachung ausgeht. 
 

4) Ist die Bekanntmachung in diesem Blatt unmöglich, so wird bis zur Bestimmung anderer 
Bekanntmachungsorgane die Generalversammlung durch unmittelbare Benachrichtigung 
sämtlicher Mitglieder einberufen. Die Bestimmung anderer Bekanntmachungsorgane obliegt 
der Generalversammlung. 

 
5) Der Jahresabschluss und die in diesem Zusammenhang offenzulegenden Unterlagen werden, 

soweit gesetzlich vorgeschrieben, nur im elektronischen Bundesanzeiger unter der Firma der 
Genossenschaft bekannt gegeben. 




